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TEIL A: Begriindung

1 Vorbemerkungen / Planungsanlass

Die Gemeinde Petersberg hatte im Jahr 1993 den Bebauungsplan Nr. 23 ,Am Rauschenberg” als
Ersatz fur einen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 und einen Teilbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 13 aufgestellt. Die damals erstellten Bebauungspléane beinhaltenden trotz grof3zigiger
Grundstuickszuschnitte relativ restriktive Festsetzungen bezlglich ihrer baulichen Ausnutzbarkeit.
Der Uberwiegende Teil der Bebauungsplane war als reines oder auch als allgemeines Wohngebiet
ausgewiesen. Die festgesetzten Grundflachenzahlen (GRZ) von 0,2 bzw. 0,3 und die Geschol3fla-
chenzahlen (GFZ) von max. 0,3 bei einer Uberwiegend festgelegten eingeschossigen Bebauung
unterschritten bei weitem die Ausnutzungsmoglichkeiten der Baunutzungsverordnung. Zudem wur-
den die Uberbaubaren Grundsticksflachen durch den gewahlten Verlauf der Baugrenzen bzw. Bau-
linien zusatzlich eingeschrankt.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.23 erfolgte zum Einen eine Aktualisierung der bereits
vorliegenden Planung einhergehend mit der tatsachlichen Bebauung, zum anderen wurden fur die
noch unbebauten Bereiche Festsetzungen getroffen, die sich an den vorhandenen Gebauden orien-
tierten und einer von der Gemeinde gewiinschten stadtebaulichen Ordnung nicht entgegenstanden.

Mit der beabsichtigten stadtebaulichen Gliederung des Plangebietes wurden Bereiche fir Haus-
gruppen, Doppelhauser (also eine bauliche Verdichtung) etc. sowie Bereiche fir freistehende Ein-
Zweifamilienhduser ausgewiesen.

Zusatzlich wurden die zulassigen Wohneinheiten gem. 8§ 9 (1) Nr. 6 BauGB auf max. drei Wohnein-
heiten je Wohngebaude begrenzt.

Das im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gelegene Grundstiick (Flurstiick
40/9, Flur 2, Gemarkung Petersberg) ist unbebaut.

Im Verhéltnis zu den umliegenden Grundstiicken ist es mit einer Grol3e von 2.850 m2 deutlich gro-
Ber als alle anderen Grundstticke im Verlauf der Stral3e ,Im Dillenroth* und kann aufgrund der in
dem Bebauungsplan Nr. 23 getroffenen Festsetzungen nicht angemessen ausgenutzt werden.

Die Begrenzung auf drei Wohneinheiten steht einer vergleichbaren und auch wirtschaftlichen Aus-
nutzung entgegen. Ferner sind die unter Ziffer 3 des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Am Rauschenberg
aufgefuhrten baugestalterischen Festsetzungen mit den heute zu beachtenden technischen Bau-
vorschriften (Statik, Warmeschutz usw.) nicht kompatibel, da sich die konstruktiven Anforderungen
geéandert haben und zu gréf3er dimensionierten Decken und Aul3enbauteilen fihren. Insoweit ware
auch hier eine Abweichung oder Aktualisierung des Bebauungsplanes notwendig. Da aber nur noch
ein unbebautes Grundstiick im Verlauf der Stral3e ,Im Dillenroth* besteht, hat sich die Gemeinde
Petersberg auf Antrag des Grundstiickseigentiimers und Bauherren entschieden, zur Deckung des
in der Gemeinde Petersberg bestehenden dringenden Wohnbedarfs den vorhandenen Bebauungs-
plan durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu &ndern, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fir den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt 12 Wohneinheiten sowie
zwei Doppelhausern mit je 2 Wohneinheiten (gesamt 4 WE) in Petersberg "Im Dillenroth 2" zu
schaffen.
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2 Geltungsbereich und planungsrechtliche Situation

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst das Flurstiick 40/9,
Flur 2, Gemarkung Petersberg mit einer Flache von ca. 2.850 mz.
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3 Einfugen in bestehende Rechtsverhéltnisse

Vorgaben der Raumordnung durch den Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009

Gemal dem RPN 2009 liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplans im ,Vorranggebiet Sied-
lung Bestand".

¢

Kommunale Bauleitplanung

3.2.1 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Petersberg vom 17.03.2004 stellt flr den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans eine Wohnbauflache und eine Grinflache dar. In der nachfolgenden
3. Anderung des FNP vom 21.09.2007 wurde die sudlich angrenzende landwirtschaftliche Fla-
che in Grunflache geandert.

¢
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3.2.2 Bebauungsplan

Fur den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelten die Festsetzungen
des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Rauschenberg” vom Juni 1993. Dieser setzt das Grundsttick als
Reines Wohngebiet gemaR § 3 BauNVO fest. Die GRZ betrégt 0,25 die GFZ 0,5. Zulassig sind
Einzel- und Doppelhauser als max. zweigeschossige Gebaude. Die Anzahl der max. zulassigen
Wohneinheiten wurde auf 3 Wohneinheiten je Gebaude begrenzt. Baugestalterisch sind ein
Drempel von max. 0,75 m, eine talseitige AuRenwandhéhe von 6,50 m und eine bergseitige
AulRenwandhdhe von 6,00 m, welche jeweils vom natiirlichen Geldndeanschnitt gemessen.
Am sudlichen Geltungsbereichsrand, zur Talaue hin, sind die rickwartigen Grundsticksflachen
von jeglichen baulichen Anlagen freizuhalten, um auch schon im Bereich der privaten Grund-
stiicke eine stérungsfreie Freihaltung der Griinlandaue zu bewirken werden, zulassig.

3.2.3 Schutzgebiete

Nach dem Kartenwerk des Hessischen Landesamtes fir Naturschutz, Umwelt und Geologie
(HLNUG, Natureg Viewer, GruSchu Hessen) liegt das Plangebiet auf3erhalb von Schutzgebie-
ten.

3.2.4 Sonstige Satzungen

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.65 ,Wohnentwicklung im
Dillenroth” gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Petersberg in der zum Zeitpunkt der Rechts-
kraft glltigen Fassung.

4 Verfahren

Prufung der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Gemeinde Pe-
tersberg Nr. 65, Wohnentwicklung im Dillenroth” im beschleunigten Verfahren nach
§ 13 aBauGB

Seit der Anderung des Baugesetzbuches (BauGB) durch Einfiigen des § 13a BauGB (BauGB
Novelle 2007) und der aktuellen Anderung vom 4. Januar 2023 ist es moglich, Bebauungsplane
die einer Nachverdichtung oder andere Malinahmen der Innenentwicklung dienen, im be-
schleunigten Verfahren gemal3 § 13a BauGB aufzustellen. In diesem Verfahren ergeben sich
zahlreiche Vereinfachungen, so dass insgesamt schneller Baurecht geschaffen werden kann.
Der Ausschuss fur Bauen, Infrastruktur und Verkehre der Gemeinde Petersberg hat in der Sit-
zung am 14.05.2025 die Aufstellung beschlossen.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petersberg hat in ihrer Sitzung am . .2025 Offenle-
gung des Bebauungsplan-Entwurfs und die Verfahrensdurchfiihrung im Verfahren nach
§ 13 BauGB i. V. m. dem beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ein Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine
zulassige Grundflache i.S. des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Grol3e der Grundflache festge-
setzt wird von insgesamt

1. weniger als 20.000 m2 oder

2. 20.000 m2 bis weniger als 70.000 m2 (mit Vorprifung des Einzelfalls).
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Flurstiick 40/9, Flur 2, Gemarkung Pe-
tersberg mit einer Flache von ca. 2.850 m2. Die Grundflachen der geplanten Bauvorhaben um-
fassen eine Gesamtflache von ca. 955 m2. Die maf3gebliche Grundflache liegt weit unter der
Zulassigkeit nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB. Die Verfahrensdurchfiihrung ist daher im be-
schleunigten Verfahren zulassig.

Die Prifung beziglich der potentiellen kumulativen Wirkung mit angrenzenden Bebauungspla-
nen hat ergeben, dass im vorliegenden Fall auch keine kumulative Wirkung entfaltet wird. Wei-
terhin steht der Bebauungsplan in keinem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit zuletzt
aufgestellten Bebauungspléanen in Petersberg.

Weiterhin ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a Abs. 1 Satz 4 und Satz
5 BauGB ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan

a) die Zulassigkeit von Vorhaben begrindet wird, die einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Um-
weltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz tber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
oder nach Landesrecht unterliegen und

b) wenn Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten
Schutzguter bestehen.

zu a) keine Zulassigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben. Dies bedeutet, dass durch den Bebau-
ungsplan keine Vorhaben zugelassen werden, die einer Umweltvertraglichkeitspriifung nach
Anlage 1 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung oder nach Landesrecht unter-
liegen.

zu b) keine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b genannten Schutzguter.

Hiermit sind die nach Flora- Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH- Richtlinie) geschiitzten Gebiete ge-
meinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000: FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) gemeint (§ 32
BNatSchG).

Es ist festzustellen, dass durch den Bebauungsplan der Gemeinde Petersberg Nr. 65 ,Wohn-
entwicklung Im Dillenroth® kein Vorhaben, welches der Pflicht zur Durchfihrung einer Umwelt-
vertraglichkeitspriufung nach Anlage 1 des Gesetzes oder nach Landesrecht unterliegt, vorbe-
reitet wird. Weiterhin wird festgestellt, dass mit dem Bebauungsplan keine Anhaltspunkte fur die
mafgebliche Beeintrachtigung der Schutzgiter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB vorliegen. Es
werden keine Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (Natura 2000: FFH-Richtlinie oder Vogelschutz-Richtlinie) beeintrachtigt. Die Vorausset-
zung fur die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB ist somit gegeben.

Unterrichtung der Offentlichkeit und der Behdrden und Tragerbeteiligung

Die Unterrichtung der Offentlichkeit erfolgt im Rahmen der Offenlegung des Bebauungsplan-
entwurfs geman 8§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch. Die Beteiligung der Behérden und Tréger 6ffentli-
cher Belange erfolgt parallel zur Offenlegung gemaf § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch.

5 Umweltvertraglichkeit / Umweltbelange

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB sind im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des verein-
fachten Verfahrens nach 8§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB anzuwenden. Demnach entfallt fir Bebau-
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ungsplane nach 8§ 13a BauGB zur ,Bebauungsplan der Innenentwicklung” die Verpflichtung zur
Durchfiihrung einer Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB,
welche Arten umweltbezogener Informationen verfligbar sind sowie von der zusammenfassen-
den Erklarung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Die Uberwachung nach § 4c BauGB
entféllt ebenfalls im beschleunigten Verfahren.

Da der § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB anzuwenden ist, gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB
~Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne
des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zul&ssig*“. Der
bezogene § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB lautet: ,Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Ein-
griffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulassig wéren.*

Aus Grinden der Umweltvorsorge wird dennoch eine Uberschlagige Einschéatzung potenzieller
Folgewirkungen fur den Naturhaushalt vorgenommen und in einem Umweltsteckbrief der Be-
grindung angehangt (Belange von Natur und Umwelt).

6 Stadtebauliche Planungsgrundsatze

Gemal den Grundsétzen der Bauleitplanung nach § 1 a BauGB, hier insbesondere dem scho-
nenden Umgang mit Grund und Boden und damit der vorrangigen Entwicklung von Innenbe-
reichsflachen ist es das stadtebauliche Ziel der Gemeinde Petersberg, solche Flachen einer
baulichen Innenentwicklung zuzufthren.

Fur die geplante Bebauung des Plangebiets sind keine weiteren ErschlieBungsmalnahmen,
wie z.B. Neubau von Erschlielungsstral3en erforderlich. Dabei wird die Eigenart des Gebietes
als Wohnstandort durch die Planung nicht nur erhalten, sondern noch gestarkt und weiterentwi-
ckelt. Aufgrund der verdichteten Bebauung besteht die Moglichkeit, zusatzlichen Wohnraum zu
generieren.

Aufgrund der umgebenden Bebauung handelt es sich um eine stadtebaulich sinnvolle Nachver-
dichtung der zentralen Ortslage Petersberg. Aus diesem Grund ist es mehrheitlich politischer
Wille der Gemeinde Petersberg, eine Nachverdichtung der Ortslage durch die veranderte und
zeitgemale Ausnutzung des Grundstiickes zu erméglichen. Aus stadtebaulicher Sicht ist eine
Nachverdichtung im Bereich des Plangebietes eine sinnvolle und wiinschenswert Entwicklung
und gegeniiber einer Bebauung auf der ,griinen Wiese" alternativlos.

7 Architektur, Nutzungsbeschreibung

7.1 Planungsziel:

Geplant ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt 12 Wohneinheiten sowie zwei
Doppelhausern mit je 2 Wohneinheiten (gesamt 4 WE) in Petersberg "Im Dillenroth 2". Das
Grundstuick ist aktuell unbebaut (Griinfliche/Wiese) bis auf eine Scheune, die in den néchsten
Wochen zurlickgebaut werden soll. Im Rahmen des Bauprojekts werden die Grundstticksfrei-
flachen geman Freiflachenplan mit umfangreicher Neupflanzung von Baumen begriint.

Die vorhandenen Baume an der sidlichen Grenze des Grundstiicks bleiben erhalten, da der
Bereich, der bereits im Bebauungsplan Nr. 23 ,Am Rauschenberg" als von ,jeglicher Bebauung
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freizuhaltender Bereich” im vorhabenbezogenen Bebauungsplan unveréandert ibernommen
wird.

7.2 Baukorper und Architektur

Das Mehrfamilienhaus besteht aus zwei Vollgeschossen, einem Erdgeschoss und einem Dach-
geschoss mit Satteldach. Insgesamt entstehen vier Geschosse. In jedem Regelgeschoss (Erd-
und Obergeschoss) befinden sich vier Wohnungen. Das Dachgeschoss (kein Vollgeschoss)
wird ebenfalls mit 4 Wohnungen ausgebaut. Zusatzlich entstehen im riickwartigen Grund-
stuicksbereich zwei Doppelhauser mit je zwei Vollgeschossen und Flachdach mit extensiver
Begriinung und aufgestellten Photovoltaikanlagen.

Die Architektur ist modern und funktional, mit klaren Strukturen und optimaler Ausnutzung der
Grundstucksflache. Balkone bzw. Terrassen sind fir alle Wohnungen mit Ausrichtung nach Si-
den zur griinen Lunge vorgesehen.

7.3 Nutzungen

Im Mehrfamilienhaus entstehen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss jeweils zwei 4-
Zimmer- Wohnungen und zwei 3-Zimmer-Wohnungen. Im Dachgeschoss entstehen zwei 2-
Zimmer- Wohnungen und zwei 3-Zimmer-Wohnungen. In den Dachgeschosswohnungen wird
jeweils ein zusatzlicher Raum im Spitzboden geschaffen, der liber eine interne Treppe erreich-
bar ist und als Lagerflache dient. Damit erhalten die Dachgeschosswohnungen innerhalb lhrer
Wohnungen ausreichend Abstellflachen und der Keller kann tberwiegend als Tiefgarage ge-
nutzt werden.

Die Doppelhauser verfugen jeweils im Erdgeschoss Uber einen grof3ziigigen Wohn- und Essbe-
reich. Im Obergeschoss befinden sich mindestens drei Schlafzimmer pro Wohneinheit, womit
ein familienfreundliches Raumangebot geschaffen wird.

Insgesamt entstehen 16 Wohneinheiten: 12 im Mehrfamilienhaus, 4 in den Doppelhausern. Die
Nutzung ist zur Vermietung vorgesehen.

7.4 Barrierefreiheit

Das gesamte Mehrfamilienhaus wird barrierefrei erschlossen. Alle Wohnungen sind durch den
zentral gelegenen Aufzug barrierefrei erreichbar. Es ist vorgesehen, dass mindestens 20 % der
Wohnungen barrierefrei nutzbar sind. Die Bewegungsflachen in allgemeinen Bereichen (Trep-
penhaus, Aufzugsvorraum) werden rollstuhlgerecht dimensioniert.

7.5 Technische Geb&udeausstattung
Heizung

Die Warmeversorgung soll pro Gebaude zentral iiber Warmepumpen sichergestellt werden. Die
Warmeverteilung in den Raumen erfolgt tber FuRbodenheizungen.
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Laftung

Die Luftung in dem Gebaude wird mittels Fensterliftung sichergestellt. In den Wohnrdumen, wo
nach dem Schallschutznachweis keine naturliche Bellftung mittels Fenster moglich ist, werden
Einzelraumlifter mit Warmertickgewinnung installiert.

Alle innenliegenden Bader erhalten eine mechanische Abluft.

Photovoltaik

PV-Anlage auf dem Dach des Mehrfamilienhauses (stidseitig) sowie auf den Flachdachern der
Doppelhauser vorgesehen. Der erzeugte Strom soll fur die Warmepumpe und die Wohnungen
direkt genutzt werden.

Wasserversorgung

Zur nachhaltigen Regenwassernutzung wird auf dem Grundsttick eine Zisterne errichtet. Das
aufgefangene Regenwasser kann zur Gartenbewasserung sowie zur Versorgung der Toiletten-
spulungen genutzt werden und tragt zur Entlastung der offentlichen Entwasserungseinrichtun-
gen bei.

7.6 Konstruktion und Materialien

Die tragenden AulRenwande bestehen aus Proton-Vollziegeln mit integrierter Warmedammung.
Das Dach des Mehrfamilienhauses ist als Satteldach mit Ziegeldeckung geplant, die Doppel-
hauser erhalten Flachdacher mit extensiver Begriinung. Die tragenden Innenwande werden aus
Mauerwerk ausgefuihrt. Nichttragende Innenwande bestehen aus 11,5 cm dicken Ziegelstein-
wanden. Die Geschossdecken werden als ca. 20 cm starke Stahlbetondecken ausgebildet.
Auch der Keller wird in Stahlbetonbauweise errichtet.

7.7 Bauzeit / Baubeginn
Der Baubeginn ist fur das Jahr 2026 geplant.

8 Konzeptalternativen

Da es sich bei dem Grundstiick um eine Baullicke in der Straf3e ,Im Dillenroth” handelt und das
zentral gelegene und kleine Plangebiet nachverdichtet werden soll, ergeben sich keine abwei-
chenden Konzeptalternativen.

9 Mallhahmen zum Artenschutz

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen lichtempfindlicher Fledermause und nachtaktiver In-
sektenarten sind fir AuRen- und StralRenbeleuchtung ausschlie3lich LED-Leuchten mit opti-
mierter Lichtlenkung in voll abgeschirmter Ausfiihrung und mit gelblichem Farbspektrum bis
max. 2.500 Kelvin einzusetzen. Auf einen geringen Blaulichtanteil im Farbspektrum ist zu ach-
ten.
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10 ErschlieBung und Mobilitéat

Der Autoverkehr erreicht das Grundstiick Gber die Hauptstral3e Eichzagel, von der aus die Zu-
fahrt in die Straf3e "Im Dillenroth" erfolgt. Bereits nach ca. 20 Metern zweigt die Zufahrt direkt
auf das Grundstick ab. Dadurch ist die Verkehrsbelastung fir die Stral3e "Im Dillenroth” sehr

gering.

Neben der Hauptzufahrt gibt es im vorderen Grundsticksbereich entlang der StralRe "Im Dillen-
roth" zwei weitere Zufahrten, Gber die jeweils drei bzw. vier Stellplatze erschlossen werden.

Auf dem Grundstick entstehen insgesamt 29 Stellplatze:

. 9 Stellplatze an der StralRe "Im Dillenroth”

7 Stellplatze im ruckwartigen Grundstucksbereich vor den Doppelh&usern
. 13 Stellplatze in der Tiefgarage (mit Vorristung fur Wallboxen)

Damit wird die Stellplatzsatzung der Gemeinde Petersberg (Anlage zur Stellplatzsatzung vom
31.10.2019) vollumfanglich erfillt. Erforderlich waren nach aktueller Berechnung 28 Stellplatze
— es werden 29 bereitgestellt. Zusatzlich werden 43 Fahrradstellpléatze geschaffen (25 aul3en,
18 innen), wodurch auch die Vorgaben fir Fahrradabstellplatze tbererfiillt werden.

Durch das grof3zligige Stellplatzangebot auf dem Grundstiick, inklusive eines zusatzlichen Be-
sucherstellplatzes, ist keine erhdhte Verkehrsbelastung sowohl durch fahrende als auch par-
kende Autos fiir die Stral3e "Im Dillenroth” zu erwarten.

11 Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung
(8 9 (1) Nr. 1 BauGB und §8§ 1 — 11 BauNVO).

Die Grundstucksflachen werden als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, da das Vorha-
ben ausschlie3lich Wohnzwecken fir Wohnzwecke geplant ist. Weitere Einschrankungen sind
nicht erforderlich, da das Projekt durch die Vorhabenplane, die Bestandteil der Satzung sind,
genau bestimmt ist.

Zum MaR der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 und 88 16 — 20 BauNVO) wird die maximal
zulassige Grundflache (GRZ) mit 0,35 und die max. zulassige Geschossflache (GFZ) mit 0,70
festgesetzt. Damit ist das zulassige Bauvolumen hinreichend bestimmt. Ergdnzende wird die
maximal zulassige Gebaudehdhen durch Eintragung in den Plan als NN-H6hen festgesetzt.

Zur Bauweise und Uberbaubaren bzw. nicht Giberbaubaren Grundstucksflache sowie zu
Stellung der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) werden Baugrenzen festgesetzt, Die
Stellung der Baukorper ist durch die Baugrenzen definiert. Im Sinne einer innerstadtischen, ver-
dichteten Bauweise dirfen die nach Hessischer Bauordnung (HBO) erforderlichen Abstandsfla-
chen auf 6ffentlichen Grunflachen liegen, wenn die festgesetzten Baufenster dies zulassen und
die brandschutzrechtlich erforderlichen Abstandsflachen eingehalten werden (8 9 (1) Nr. 2
BauGB, 88 22 u. 23 BauNVO).
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Zur Versorgung der geplanten Wohnbebauung mit ausreichend Kfz-Stellplatzen ist eine Tiefga-
rage unter dem Mehrfamilienhaus an der Stral3e Dillenroth geplant. Mit der Unterbringung der
erforderlichen Stellplatze in einer Tiefgarage kann der Verkehrsraum im Blockinnenbereich zu-
gunsten der Aufenthaltsqualitat fur die Anwohner weitgehend von ruhendem Verkehr freigehal-
ten werden.

Festsetzungen zum Stellplatznachweis
(8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Petersberg (Anlage zur Stellplatzsatzung vom 31.10.2019)
vollumfanglich erftillt. Erforderlich waren nach aktueller Berechnung 28 Stellpléatze — es werden
29 bereitgestellt. Zusatzlich werden 43 Fahrradstellplatze geschaffen (25 aulR3en, 18 innen) (sh.
hierzu auch Ziffer 10 ErschlieRung und Mobilitat)

Die Lage der Stellplatze ist im Bebauungsplan und den Vorhabenplénen, die Bestandteile der
Satzung sind, dargestellt.

Grinordnerische Festsetzungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

Im sidlichen Teil des Plangrundstiicks befindet sich ein ca. 560 m2 groRe Griinflache, fur die
bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 23 ,Am Rauschenberg” die Freihaltung von
jeglicher Bebauung nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB festgesetzt wurde. Diese Festsetzung wurde
in den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan tibernommen und die Flache als ,private Grunfla-
che® festgesetzt. Ferner wurden die vorhandenen Baume durch Festsetzung als ,zu erhaltende
Baume* gesichert.

Wasserrechtliche Festsetzungen / Gewdasserrandstreifen Hessisches Wassergesetz
(8 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i. V. mit HWG)
(Oberflachengewasser / Gewasserrandstreifen

An das Plangebiet grenzt stidlich ein oberirdisches Gewasser ,Miuhlbach". Der nachg 23 Hessi-
sches Wassergesetz i. V. m. 8§ 38 Wasserhaushaltsgesetz festgelegte Gewasserrandstreifen
betragt bei Bauvorhaben im Innenbereich 5 m. Ein entsprechender Schutzstreifen ist in den
Planunterlagen berlcksichtigt.

Der Gewasserrandstreifen dient der Erhaltung und Verbesserung der 6kologischen Funktion
oberirdischer Gewasser, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie
der Verminderung von Stoffeintrdgen aus diffusen Quellen. Jegliche Errichtung baulicher Anla-
gen sowie der Gelandeauf- bzw. -abtrag ist nach WHG im Bereich des Gewasserrandstreifens
nicht zulassig.
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TEIL B: Belange von Natur und Umwelt

12 Rechtliche Grundlagen

Das Plangebiet zum Bebauungsplan Nr. 65 ,Wohnentwicklung Im Dillenroth” in Petersberg um-
fasst eine Geltungsbereichsflache von 0,285 Hektar.

Fir den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelten die Festsetzungen
des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Rauschenberg” vom Juni 1993.

Die vorhandene Eigenart der Umgebung bleibt erhalten, die Grundflachen unterschreiten die
Obergrenzen nach 8§ 13a BauGB.

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, ist das Vorhaben von der
naturschutzfachlichen Eingriffsregelung nicht betroffen.

Ebenfalls unterliegt die vorliegende Planung keiner Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Um-
weltprifung nach 8§ 2 Abs. 4 BauGB.

Aus Grunden der Umweltvorsorge und um die Belange von Natur und Umwelt angemessen zu
bertcksichtigen, wird fir den B-Plan im Folgenden dennoch eine Abschatzung der Umweltfol-
gen vorgenommen.

13 Bestandsaufnahme und Umweltauswirkungen
13.1 Angaben Uber Standort, Art und Umfang des geplanten Vorhabens

Das Plangebiet befindet sich sidlich des Rauschenbergs, gut erreichbar tber die StralRe ,Am
Eichzagel und ,Bergstrae” mit schnellen Anbindungen in die zentrale Ortslage von Peters-
berg, in das Stadtgebiet von Fulda und zur Autobahn A7/ B 27, die Wohnlage und die Erreich-
barkeit sind daher als sehr gut zu bezeichnen.

Nach Siden schliel3t die Freizeitanlage ,,Grine Lunge* an, die fur die Naherholung innerhalb
des Ortes eine Rolle spielt. Zwischen der Planflache und der Freizeitanlage stehen ausgewach-
sene Hochstdamme aus Erlen und Weiden mit Héhen tber 10 Metern. Die Baumreihe entlang
der sudlichen Grundstiicksgrenze bleibt erhalten, wie auch ein von Bebauung frei zu haltender
Schutzstreifen mit einer Breite von etwa 10 bis 15 Metern. Dieser Schutzstreifen war bereits
Bestandteil des vorherigen Bebauungsplanes.

Die Planflache wurde bislang als Privat-Gartenanlage genutzt, eine Scheune innerhalb der Fla-
che wurde zwischenzeitlich abgebrochen.

Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll dem Wohnraumbedarf in der

Gemeinde Petersberg Rechnung tragen und fir eine angemessene, zusatzliche Nachverdich-
tung die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen und sich aktuellen Entwicklungen an-
passen, damit die noch innerdrtlich verfiigbaren freien Flachen besser genutzt werden konnen.

Die Gesamtflache umfasst 0,285 Hektar, in einer Hohenlage von etwa 350m NN.
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13.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung von erheblichen
Umweltauswirkungen

13.2.1 Naturrdumliche Grundlagen
Die zu betrachtenden Flachen liegen in der Senke zwischen dem Rauschenberg und der stid-
lich liegenden Liobakirche.

Naturraumlich ist das Hauptgebiet der ,Fuldaer Senke" (Haupteinheit-Nr. 352) zuzuordnen.

An der sudlichen Grundstiicksgrenze grenzt ein nicht ganzjéhrig Wasser fuhrender Graben
(Waides) an. Fir den Gewasserschutz bestehen keine Anforderungen bzw. Vorgaben (Quelle
Natureg Viewer Hessen).

Der Plan-Bereich ist gekennzeichnet durch die umliegende, seit Jahrzehnten bestehende Be-
bauung und die sudlich angrenzende Griinanlage, wie auch die Blickbeziehung zur weiter std-
lich gelegenen Liobakirche. Eine optische und funktionale Verbindung mit der umgebenden
Landschatft ist nicht bzw. nur bedingt vorhanden.

Die Umgebung ist deutlich durch umgebende Ortsbebauung gekennzeichnet.

Bauleitplanung

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Petersberg vom 17.03.2004 ist der Bereich als Wohn-
bauflache mit einer angrenzenden Grinflache gekennzeichnet.

Fur das Plangebiet existiert bereits der Bebauungsplan 23 ,Rauschenberg” (1993).

Schutzgebiete/ Vorbehaltsflachen

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb einer Wasserschutzgebietszone.
Durch das Gebiet fuihrt ein zeitweise Wasser fuhrender Graben (Waides).

Sonstige Schutzgebiete, gekennzeichnete Biotope und Lebensrdume oder Flachen, die der
Thematik ,Naturschutz” unterliegen (Quelle: www.natureg.hessen.de), sind nicht zu finden.

Ortlicher Bestand an Griinstrukturen

An der 6stlichen Grundstlicksgrenze sind auf dem Nachbargrundstiick Lebensbaumhecken und
Scheinzypressen gepflanzt mit Hohen bis etwa 4 Meter, die geeignet sind, eine Abgrenzung
gegenlber der Nachbarbebauung und eine Durchgriinung zu gewahrleisten.

Nach Suden besteht eine Baumreihe direkt auf der Grundstlicksgrenze mit Laubgehdlzen (Er-
len und Weiden) und Hohen bis 12 Meter.

Drei Obstbaume im Nahbereich konnten zudem erhalten bleiben.

Weiterer Baumbestand ist nicht vorhanden.
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Altlasten/ Bodenschutz

Im Plangebiet sind weder Altablagerungen, Altstandorte, noch Grundwasserschadensfélle be-
kannt.

13.2.2 Bewertung der Schutzguter

Nachfolgend werden die Schutzgtiter wie z. B. Mensch, Pflanzen und Tiere, Landschaft, Boden,
Klima, Wasser, Kultur- und Sachguter tabellarisch zusammengestellt, bewertet und Auswirkun-
gen auf die Schutzguter durch das Vorhaben aufgezeigt.

Ortsteil: Petersberg
Planung: Allgemeines Wohngebiet WA
Bezeichnung: .B-Plan Nr. 65 Wohnentwicklung im Dillenroth” in Petersberg

Gesamtflache. 0,285 Hektar
Exposition: Sud

Hohe: etwa 350 m 0. NN

Bestandsaufnahme und Umweltauswirkungen
Die folgende Auswirkungsbeschreibung geht jeweils von den maximal moglichen Auswirkungen aus, zunéchst ohne Be-
rucksichtigung risikomindernder Manahmen.

Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, | Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Luft, Klima, Landschaft und Bestand: 2.850 m2 Bruttogrundsticksflache.
biologische Vielfalt(g§ 1 (6) Nr.

Die Planflachen sind derzeit als Rasen/ Wiesenflachen bewachsen. Wertvolle und
7a BauGB)

strukturbildende Gehdlz- und Baumstrukturen sind an der sidlichen Grundstticks-
grenze vorhanden. Diese Baumbestande werden baurechtlich gesichert.

Auswirkungen:

Fur eine absehbare erhdhte Bebauungsdichte werden die vorhandenen Bestande
nicht beeintrachtigt.

Nach einer Nachverdichtung der baulichen Anlagen werden Grin- und Gehélzpflan-
zungen im Plangebiet neu geschaffen.

Die Flachen waren auch vorher firr eine Bebauung rechtlich gesichert, weshalb die
Beeintrachtigungen fur Flora und Fauna gleich geblieben waren.

Durch zuséatzliche Pflanzanforderungen wird in normalem Umfang eine Durchgri-
nung bzw. eine dkologische Aufwertung gefordert.

Geologie und Boden

Bestand: Die vorhandenen Boden sind durch die Nutzungen der vergangenen Jahr-
zehnte deutlich Uberpragt und verandert.

Auswirkungen: Absehbar ist eine Erhéhung des Versiegelungsgrades durch neue
Uberbauung und Verkehrsflachen in geringem Flachenumfang.

Im Zuge der Umsetzung der geplanten Bebauung wird empfohlen, eine Bodenbe-
gutachtung zur Absicherung der Standsicherheit vorzunehmen.
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Wasser
Bestand: Das Planungsgebiet liegt nicht innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.

Die Flachen sind derzeit verhaltnisméaRig gering versiegelt, Oberflachenwasser
werden Uberwiegend dem angrenzenden Graben/ Vorflut zugefihrt.

Auswirkungen: Nach erfolgter Bebauung bleibt die Behandlung und Ableitung der
Oberflachenwésser unverandert.

Luft, Klima

Bestand: Als Kaltluftbildungsflache leistet das Gebiet keinen wesentlichen Beitrag
zur Erhaltung der Luftqualitét.

Auswirkungen: Die Realisierung der geplanten Bebauung mit einer zusatzlichen
Versiegelung wird nicht zu einer weiteren Beeintrachtigung der Luftqualitét in der
naheren Umgebung fuhren.

Landschaft

Bestand: Das betrachtete Gebiet liegt nicht in einem geschutzten oder schitzens-
werten Bereich, innerhalb eines bestehenden Baugebietes.

Auswirkungen: Ein Verlust von fir das Landschafts-/ Stadtbild nachrangig bedeut-
samen Flachen innerhalb des bestehenden Wohngebietes, ist nicht zu befiirchten.
Eine Beeintrachtigung des Landschafts- oder Ortsbildes ist nach Art der moglichen
Baukérper in der ndheren Umgebung nicht absehbar.

Natura 2000-Gebiete, sonstige
Schutzgebiete

(8 1 (6) Nr. 7b BauGB)

Bestand und Auswirkungen: Erhaltungsziele von Gebieten im Sinne des § 1 (6) Nr. 7
b BauGB sind nicht betroffen. Auch sonstige Schutzgebiete oder —gegensténde des

Naturschutzrechts sind weder direkt noch indirekt betroffen. Gleiches gilt fir Schutz-

gebiete des Forstrechtes.

Bevolkerung, menschliche
Gesundheit und intensive Erho-
lungsnutzung

(8 1 (6) Nr. 7c BauGB)

Bestand: Die geplante Wohnnutzung grenzt direkt an bestehende drtliche Wohnge-
biete an. Zuséatzliche ErschlieBungs- und Verkehrsflachen werden nicht mehr nétig,
es ist kein wesentlich zusétzliches Verkehrsaufkommen zu erwarten.

Auswirkungen: Die geplante Nutzung wird nicht zu erheblichen zuséatzlichen Um-
weltauswirkungen fuihren.

Kultur- und Sachguter
(8 1 (6) Nr. 7d BauGB)

Bereiche des Natur- und Denkmalschutzes sind im Plangebietes nicht betroffen.

Emissionen, Abfall und Abwas-
ser

(8 1 (6) Nr.7e BauGB)

Bestand: Von den neu zu erschlieRenden Wohnbauflachen sind keine zusatzlichen
Emissionen zu erwarten, die die menschliche Gesundheit beintrachtigen.

Auswirkungen: Durch die zusétzliche Bebauung ist mit keiner lokalen Zunahme der
Emissionsbelastung zu rechnen.

Eine ordnungsgemaéle Entsorgung anfallender Abwasser ist durch das vorhandene
ortliche Kanalnetz sichergestellt, an welches das Plangebiet bei einer ErschlieRung
angeschlossen wird.

Erneuerbare Energien, sparsa-
me Nutzung von Energie

(8 1 (6) Nr. 7f BauGB)

Bestand: Im Gebiet findet aktuell keine Energieerzeugung statt.

Auswirkungen: Die sparsame Nutzung von Energie wird bei der Neuerrichtung von
Wohngebé&uden durch die Bestimmungen des Gebaudeenergiegesetzes (GEG)
gewabhrleistet.

Darstellungen im Regionalplan
und sonstiger Pléne

(8 1 (6) Nr. 7g BauGB)

Im Regionalplan Nordhessen 2009 ist das Plangebiet als ,Vorranggebiet Siedlung
Bestand" dargestellt.

Durch die Planung werden keine festgesetzten Schutzgebiete betroffen.

Erhaltung der
Luftqualitat

Bestand: Als Kaltluftbildungsflache leistet das Gebiet keinen wesentlichen Beitrag
zur Erhaltung der Luftqualitét, da die angrenzenden Flachen bereits vollstéandig
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(8 1 (6) Nr. 7h BauGB) bebaut sind.

Auswirkungen: Die Realisierung der vorgesehenen Bebauung wird voraussichtlich
nicht zu einer Beeintrachtigung der Luftqualitat in den angrenzenden Wohngebieten

fahren.
Wechselbeziehungen Auswirkungen: Durch die zusétzliche Uberbauung sind Wechselbeziehungen zwi-
(8 1 (6) Nr. 7i BauGB) schen den Umweltauswirkungen nicht zu erwarten.

Gesamtbeurteilung des Umweltzustandes

Die noch ausstehende Bebauung wird sich nicht nachteilig auf den Naturhaushalt der Ortslage Petersberg auswirken.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfuhrung der Planung

Die Flachen sind innerhalb der Ortslage an geeigneter Stelle verfigbar und wiirden sicher zukiinftig weiter Uberplant.

Plangebietsspezifische Mdglichkeiten von Verminderung, Vermeidung, Ausgleich und Ersatz

Zusétzlich zu den bereits vorhandenen Verkehrsstromen in der direkten Umgebung wird kaum vermehrter Verkehr durch
die Umsetzung der Planung erzeugt.

Es werden in geringem Mal3e zusatzliche Verkehrs- oder ErschlieRungseinrichtungen notwendig.

Gesamtbeurteilung der Auswirkungen
unter Beriicksichtigung risikomindernder Maf3nhahmen

Die geplanten Anderungen des Bebauungsplanes fiihren hinsichtlich der Schutzgiiter Biotope, Tiere und Pflanzen,
Mensch (Bioklima), Klima und Boden zu folgenden Beeintrachtigungen:

. Erhéhung der Uberbauung gegeniiber den vorherigen baurechtlichen Méglichkeiten

Der Verlust an unversiegelter Flache fuhrt jedoch zu einer verhaltnisméRig geringen zuséatzlichen Beeintrachtigung des
Naturhaushaltes und der 0.g. Schutzgiter, da mit der beabsichtigten zusatzlichen Bebauung der Charakter der angren-
zenden bestehenden Nutzungen nicht wesentlich verandert wird.

Alternativenprifung

Fur die Planflachen besteht bereits Baurecht. Auch durch die Lage innerhalb des zusammenhangenden, bestehenden und
erschlossenen Gebietes ist der Standort innerhalb der Ortslage alternativios.

Prafung kumulativer Wirkungen

Bei Umsetzung der geplanten Bebauung sind keine kumulativen negativen Auswirkungen auf die Schutzguter zu erwar-
ten.

Zusammenfassung der Prifung der Belange fir Natur und Umwelt

Die geplanten Anderungen im Bereich des bereits bebauten Gebietes in der Ortslage Petersberg sind aus Sicht
der Schutzgiter unter Berlicksichtigung der oben genannten MaBnahmen zur Verminderung und Vermeidung
maoglich. Die Beeintrachtigung der Schutzgiter sind insgesamt gering. Die Nachverdichtung von bereits er-
schlossenen Flachen und die Schaffung von Wohnraum dienen der flachenreduzierten weiteren Stadtentwicklung
der Gemeinde Petersberg.

Gegenuiber den bestehenden Bebauungspléanen im Umfeld und den gewachsenen Strukturen der Ortslage von
Petersberg werden die Grundziige der bestehenden baulichen Strukturen nicht verandert.

Der Gemeindevorstand
Petersberg, den . .2025

Gez. Claudia Brandes
Birgermeisterin

PLANUNGSBURO BECKER Architekt — Stadtplaner AKH Hohenweg 34, 36041 Fulda

Dipl. Ing. Ulrich Gropp Landschaftsarchitekt AKH Landwehr 11, 36100 Petersberg

Entwurf
15



	1 Vorbemerkungen / Planungsanlass
	2 Geltungsbereich und planungsrechtliche Situation
	3 Einfügen in bestehende Rechtsverhältnisse
	Vorgaben der Raumordnung durch den Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009
	Kommunale Bauleitplanung
	3.2.1 Flächennutzungsplan
	3.2.2 Bebauungsplan
	3.2.3 Schutzgebiete
	3.2.4 Sonstige Satzungen


	4 Verfahren
	Prüfung der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Gemeinde Petersberg Nr. 65 „Wohnentwicklung im Dillenroth“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB
	Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Behörden und Trägerbeteiligung

	5 Umweltverträglichkeit / Umweltbelange
	6 Städtebauliche Planungsgrundsätze
	7 Architektur, Nutzungsbeschreibung
	8 Konzeptalternativen
	9 Maßnahmen zum Artenschutz
	10 Erschließung und Mobilität
	11 Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
	TEIL B: Belange von Natur und Umwelt

	12 Rechtliche Grundlagen
	13 Bestandsaufnahme und Umweltauswirkungen
	13.1 Angaben über Standort, Art und Umfang des geplanten Vorhabens
	13.2 Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung von erheblichen  Umweltauswirkungen
	13.2.1 Naturräumliche Grundlagen

	13.2.2 Bewertung der Schutzgüter


